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1.NachtragzurHAUPTSATZUNG 

der Gemeinde Schauenburg 

Aufgrund des § 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
07.03.2005 (GVBI I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetz vom 01.04.2025 (GVBI. 
2025 Nr.24), hat die Gemeindevertretung in Schauenburg am 30.04.2026 folgenden 1. Nach-
trag zur Hauptsatzung beschlossen. 

Mit diesem 1. Nachtrag erhält § 2 die nachtstehende Fassung, 

§2 
Ausschüsse 

(1) Die Gemeindevertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse: 

1. Haupt und Finanzausschuss 

2. Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt 

3. Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales 

(2) Die Ausschüsse haben jeweils 9 Mitglieder und setzen sich nach dem Stärkeverhältnis 
der Fraktionen (Benennungsverfahren gemäß § 62 Abs. 2 HGO) zusammen. 

§8 
In-Kraft-Treten 

Dieser 1. Nachtrag tritt mit dem Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

Alle weiteren Paragraphen bleiben von der Änderung unberührt. 

Ausfertigungsvermerk 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses 1. Nachtrages mit dem/n hierzu ergangenen Be-
schluss/Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirk-
samkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 

Schaue  burg, 04. Mai 2026 

Michael Plätzer, 
Bürgermeister 



Bekanntmachunqsvermerk:  

Die vorstehend ausgefertigte Satzung wurde am 04. Mai 2026 auf der Homepage der Ge-
meinde Schauenburg unter www.gemeinde-schauenbunde öffentlich bekannt gemacht. 

Schauenburg, den 04. Mai 2026 

  

  

Michael Plätzer, Bürgermeister 
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